
An:
Frau
Danijela Ilic
Böckhgasse 2-4/4/13
1120 Wien

Polizze Nr. 8430090212

Wien, 15.09.2020

KFZ-Kennzeichen: W-55865H

vertrag@euroherc.at 

BETRIFFT: Vertragskündigung wegen Nichtzahlung der fälligen Prämie 
Vorzeit ige  Auflösung 
(AKHB Art. 7, I Art. 17, VersVG §§ 39 Abs. 3, 39a)

Sehr geehrte Frau Ilic,

am 14.07.2020 haben wir Ihnen die Erinnerung zur Zahlung der fälligen Prämie von € 303,71
(welche höher von 10% jährlicher Prämie ist) zugestellt.  Da der Prämienbetrag, weder innerhalb
von 14 Tagen noch innerhalb der folgenden gesetzlichen Frist von einem Monat nach Erhalt des
Mahnschreibens, nicht erstattet wurde, bitten wir um Kenntnisnahme unserer Entscheidung über
die vorzeitige Vertragskündigung mit dem heutigen Tag (15.07.2020 00:00 Uhr).

Gemäß § 61 KFG haben wir heute die zuständige Behörde über die Vertragskündigung
benachrichtigt, was die Auflösung unseres Versicherungsschutzes zur Folge hat (Rücktritt
Versicherungsbestätigung).

Der Saldo Ihrer Verpflichtungen – zum Tag der vorzeitigen Vertragskündigung – beträgt wie
folgt:

 Fällige Prämie Brutto: € 14,16

Mahnschreiben: € 10,00

Insgesamt fällig: € 24,16

Der angeführte Betrag wird von Ihrem Konto eingezogen (falls diese Zahlungsart vereinbart
ist). Falls jedoch auf Ihrem Konto keine Deckung vorhanden ist oder wir die Prämienzahlung
mittels Zahlschein vereinbart haben, bitten wir um sofortige Zahlung des fälligen Prämienbetrags
auf unser Konto.

Versicherungsdauer: von 12.05.2020 bis 15.07.2020

Prämie: €  24,16

IBAN : AT472010060014742400

Swift: GIBAATWGXXX

Zahlungsreferenz: 8430090212
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Sollte Ihrerseits die fällige Prämie nicht sofort nach Erhalt dieses Schreibens erstattet werden
(§ 40 VersVG), werden wir die Prämienforderung gerichtlich betreiben, was für Sie einen
zusätzlichen Kostenaufwand bedeuten würde.

Mit freundlichen Grüßen,

Derya Uysal, Leitung Vertragsabteilung


